
  

Berlin lässt sich nicht erpressen

Bericht zum Entführungsfall Susanne Osthoff war zulässig

“Wir lassen uns nicht erpressen” überschreibt eine Boulevardzeitung ihren Bericht
über eine Stellungnahme von Bundeskanzlerin Merkel zum Fall der im Irak als Geisel
verschleppten Susanne Osthoff. In der Unterzeile heißt es: “Sprach Merkel schon
das Todesurteil für Susanne Osthoff?” Im Text wird die Bundeskanzlerin zitiert:
“Diese Bundesregierung, und ich denke auch dieses Parlament – wir lassen uns
nicht erpressen”. Die Zeitung kommentiert den Satz mit den Worten: “Das könnte
das Todesurteil für Susanne Osthoff sein”. Die Beschwerdeführerin, die den
Deutschen Presserat einschaltet, ist der Meinung, dass mit den Feststellungen zum
möglichen “Todesurteil” die Grenze des Respekts vor dem Leid des Opfers und den
Gefühlen der Angehörigen überschritten sei, wenn diese lesen müssten, dass die
Bundeskanzlerin ihre Tochter schon abgeschrieben habe. Zudem sei es
ehrverletzend für die Bundeskanzlerin, wenn in dem Bericht darüber spekuliert
werde, ob die Regierungschefin möglicherweise ein “Todesurteil” gesprochen habe.
Die Zeitung weist die Vorwürfe zurück. Die Redaktion habe den Sachverhalt sachlich
dargestellt. Im Text werde berichtet, dass Frau Merkel bekräftigt habe, alles in ihrer
Macht Stehende zu tun, die Geisel und ihren Fahrer zu retten. Es sei aber auch über
die Haltung der Bundesregierung berichtet worden, sich nicht erpressen zu lassen.
Zulässigerweise sei daraus die realistische Schlussfolgerung “Das könnte das
Todesurteil für Susanne Osthoff sein” erfolgt. (2005)

Die Beschwerdekammer erkennt durchaus an, dass diese Art der öffentlichen
Spekulation über den eventuellen Tod der Entführten für Angehörige schwer zu
ertragen ist. Jedoch zeigt gerade die Erfahrung der letzten Jahre, dass Entführungen
im Irak durchaus mit dem Tod der Geiseln enden können. Somit war der Tod der
Geisel eine denkbare und Erfahrungstatsachen gegründete und nicht
auszuschließende Folge einer Haltung des “Sich-nicht-erpressen-lassens”, die die
Bundesregierung öffentlich eingenommen hat. Sowohl der Konjunktiv im Text als
auch das Fragezeichen in der Unterzeile der Überschrift relativieren dabei die
Aussage und kennzeichnen sie als Frage und mögliche Option. Der Presserat
erkennt weder im Text noch in der Überschrift eine Ehrverletzung von Frau Merkel.
Die Haltung der Bundesregierung zu der Entführung darzustellen und in einem
Kontext mit den Erfahrungen früherer Entführungen öffentlich Fragen zu stellen, ist
im Rahmen wahrhaftiger Berichterstattung zulässig. Insgesamt liegt kein Verstoß
gegen die Publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserats, insbesondere
Richtlinie 11.3 des Pressekodex vor, so dass die Beschwerdekammer die
Beschwerde für unbegründet hält. (BK1-264/05)

(Siehe auch “…haben sie sie eben rausgeschmissen” BK2-12/06)
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